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(54) Handgerät zur Durchführung von Massagen

(57) Die Erfindung betrifft ein Handgerät zur Durch-
führung von Massagen und/oder zur Erzeugung von
mechanischen Stoßwellen in einem menschlichen oder
tierischen Körper. Das Handgerät umfasst einen Antrieb
und eine autarke Spannungsversorgung, ein Führungs-
element, welches mittels des Antriebs eine oszillierende
Bewegung ausführt, und einen am Führungselement fi-
xierten Massagekopf.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Handgerät zur Durch-
führung von Massagen.
[0002] Massagegeräte werden in unterschiedlichsten
Ausführungsformen zur Massage von Menschen und
auch Tieren eingesetzt. Insbesondere für die Massage
von Pferden werden Massagegeräte verwendet, die vor
Ort in Ställen oder dergleichen eingesetzt werden. Be-
kannte Massagegeräte dieser Art weisen ein von einer
Bedienperson handhabbares Massageteil auf, welches
motorisch angetrieben wird um definierte Massagebe-
wegungen auszuführen. Der Motor wird über einen
Netzanschluss mit einer Versorgungsspannung ge-
speist. Hierzu weist das Massagegerät ein Anschlus-
skabel mit einem Stecker auf, welcher in eine vor Ort
vorhandene Steckdose eingesteckt wird.
[0003] Nachteilig hierbei ist zum einen, dass in Ge-
stüten, Ställen und dergleichen nur in begrenztem Um-
fang Steckdosen zur Spannungs- und Stromversorgung
zur Verfügung stehen. Daher ist es notwendig, Verlän-
gerungskabel einzusetzen, damit das Massagegerät
am gewünschten Einsatzort zur Verfügung steht.
[0004] Ein weiterer gravierender Nachteil besteht dar-
in, dass bei einem Außeneinsatz derartiger Massage-
geräte in Gestüten, Ställen und dergleichen Beschädi-
gungen des Anschlusskabels nicht auszuschließen
sind. Die dadurch freiliegenden elektrischen Leitungen
stellen eine erhebliche Gefährdung für Menschen und
Tiere dar.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde ein
möglichst kostengünstiges, flexibles und funktionssi-
cheres System zur Durchführung von Massagen bereit-
zustellen.
[0006] Zur Lösung dieser Aufgabe sind die Merkmale
der Ansprüche 1 und 14 vorgesehen. Vorteilhafte Aus-
führungsformen und zweckmäßige Weiterbildungen der
Erfindung sind in den Unteransprüchen beschrieben.
[0007] Das erfindungsgemäße Handgerät dient zur
Durchführung von Massagen und/oder zur Erzeugung
von mechanischen Stoßwellen in einem menschlichen
oder tierischen Körper und weist einen Antrieb mit einer
autarken Spannungsversorgung auf. Weiterhin ist ein
Führungselement vorgesehen, welches mittels des An-
triebs eine oszillierende Bewegung ausführt. An diesem
Führungselement ist der Massagekopf fixiert, wobei be-
sonders vorteilhaft der Massagekopf exzentrisch fixiert
ist.
[0008] Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Handgeräts besteht darin, dass dieses eine inte-
grierte Spannungsversorgung aufweist und damit flexi-
bel an beliebigen Orten und unabhängig von stationären
Spannungsversorgungen einsetzbar ist.
[0009] Ein weiterer wesentlicher Vorteil des erfin-
dungsgemäßen Handgeräts besteht darin, dass durch
die im Handgerät gekapselte Anordnung der Span-
nungsversorgung, die bevorzugt von einem Akkumula-
tor oder einer Batterie gebildet ist, keine Gefahr durch

Stromschläge oder dergleichen von dem Handgerät
ausgeht.
[0010] Weiterhin ist vorteilhaft, dass das erfindungs-
gemäße Handgerät eine kompakte Bauform aufweist
und kostengünstig herstellbar ist.
[0011] Das erfindungsgemäße Handgerät kann so-
wohl zur Massage von Menschen als auch zur Massage
von Tieren, insbesondere von Pferden, eingesetzt wer-
den.
[0012] Die Massagewirkung kann durch eine geeig-
nete Ausbildung des Massagekopfs auf einfache Weise
vorgegeben werden. Dabei kann besonders vorteilhaft
ein Bausatz verschiedener Massageköpfe eingesetzt
werden, wobei je nach Anwendungsfall unterschiedli-
che Massageköpfe am Handgerät montiert sein kön-
nen. Die Massageköpfe können sich dabei sowohl hin-
sichtlich ihrer Geometrie und Größe, als auch hinsicht-
lich ihrer Materialbeschaffenheit unterscheiden.
[0013] Das so ausgebildete Handgerät weist einen
modularen Aufbau auf. Der jeweilige Massagekopf wird
dabei vorzugsweise auf ein Führungselement aufge-
setzt, welches aus einem Gehäuse hervorsteht, in wel-
chem der Antrieb und die Spannungsversorgung inte-
griert sind. Die Montage oder eine Umrüstung des
Handgeräts kann damit schnell und einfach bewerkstel-
ligt werden.
[0014] Der Massagekopf ist vorteilhaft exzentrisch
auf dem eine oszillierende Bewegung ausführende Füh-
rungselement montiert. Durch die oszillierende Bewe-
gung des Führungselements führt der Massagekopf ei-
ne periodische Massagebewegung aus, deren Maxima-
lamplitude durch die Exzentrizität der Lagerung des
Massagekopfs und dessen Durchmesser bestimmt ist.
Zweckmäßigerweise kann die Maximalamplitude durch
Variation der Exzentrizität, d.h. durch unterschiedliche
Lagerungen des Massagekopfs am Führungselement
sowie durch Variation der Durchmesser beim Einsatz
unterschiedlicher Massageköpfe variiert werden. Alter-
nativ kann bei einem zentrisch gelagerten Massagekopf
dessen Form eine vorgegebene Asymmetrie bezüglich
dessen Längsachse aufweisen, so dass durch die Form
des Massagekopfes eine entsprechende Massagebe-
wegung erhalten wird.
[0015] Die mit dem Massagekopf durchgeführten pe-
riodischen Massagebewegungen eignen sich insbeson-
dere auch zum Einreiben von Cremes und dergleichen
auf der Haut von Menschen und Tieren. Generell kann
das Handgerät hierbei derart weitergebildet sein, dass
aus dem Massagekopf die jeweilige Creme an seine Au-
ßenseite selbsttätig gefördert wird.
[0016] In einer weiteren vorteilhaften Verwendung
wird das erfindungsgemäße Handgerät zur Erzeugung
von mechanischen Stoßwellen in einem menschlichen
oder tierischen Körper eingesetzt. In diesem Fall wird
das Handgerät zu medizinischen, therapeutischen
Zwecken eingesetzt. Insbesondere bei muskulären Be-
schwerden und/oder Gelenkproblemen von Menschen
und Tieren können mit dem Handgerät mechanische
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Behandlungen durchgeführt werden. Durch eine geeig-
nete Wahl der Form des Massagekopfes in Verbindung
mit einer geeigneten Materialauswahl des Massage-
kopfes kann der Amplitudenverlauf der Stoßwellen, die
durch Aufsetzen des Massagekopfes auf die Haut des
Menschen oder Tieres erzeugt werden und sich in das
Innere des Körpers fortpflanzen, gezielt vorgeben wer-
den. Durch Vorgabe der Drehzahl des Antriebs des
Handgeräts kann die Pulsfolgefrequenz der Stoßwellen
eingestellt werden.
[0017] In einer besonders einfachen und kostengün-
stigen Ausführungsfbrm ist das Gehäuse des Handge-
räts mit den darin integrierten Komponenten vom
Grundkörper einer elektrischen Zahnbürste gebildet.
Derartige elektrische Zahnbürsten können durch Auf-
setzen des Massagekopfs in einfacher Weise zu Mas-
sagegeräten bzw. therapeutischen Geräten umgerüstet
werden.
[0018] Die Erfindung wird im Nachstehenden anhand
der Zeichnungen erläutert. Es zeigen:

Figur 1: Schematische Darstellung eines Aus-
führungsbeispiels des erfindungsgemä-
ßen Handgeräts.

Figur 2a, b: Längsschnittdarstellungen zweier Aus-
führungsformen von Massageköpfen mit
rotationssymmetrischen Querschnitten
für das Handgerät gemäß Figur 1.

Figur 3: Draufsicht auf die Unterseite eines Mas-
sagekopfs mit rotationssymmetrischem
Querschnitt.

Figur 4: Abwandlung des Massagekopfs gemäß
Figur 3.

Figur 5: Draufsicht auf die Unterseite eines Mas-
sagekopfs mit nicht rotationssymmetri-
schem Querschnitt.

[0019] Figur 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines
Handgeräts 1 welches zum Massieren von Menschen
und Tieren einsetzbar ist. Weiterhin können derartige
Handgeräte generell zur Erzeugung von mechanischen
Stoßwellen in menschlichen und tierischen Körpern ein-
gesetzt werden. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit
der vorliegenden Erfindung wird im Folgenden allein auf
die Anwendung des Handgeräts als Massagegerät Be-
zug genommen. Das Handgerät 1 weist ein Gehäuse 2
auf, welches bevorzugt aus Kunststoff, insbesondere
aus einem oder mehreren Kunststoffspritzteilen be-
steht. Das Gehäuse 2 dient als Handgriff, an welchem
eine Bedienperson das Handgerät 1 zur Durchführung
einer Massage hält. Die Außenkontur ist dementspre-
chend angepasst und ausgeformt. Im Gehäuse 2 ist ein
Antrieb 3 mit einer autarken Spannungsversorgung 4 in-
tegriert. Der Antrieb 3 besteht aus einem Elektromotor.

Die Spannungsversorgung 4 ist bevorzugt von einem
Akkumulator gebildet. Alternativ kann die Spannungs-
versorgung 4 von einer Batterie gebildet sein. Der Zu-
gang zu diesen Komponenten erfolgt über einen Deckel
2a, der den Boden des Gehäuses 2 bildet.
[0020] Das Gehäuse 2 weist eine lang gestreckte
Form auf, wobei an dem oberen, längsseitigen Rand
des Gehäuses 2 ein Führungselement 5 ausmündet.
Das Führungselement 5 ist von einer Welle gebildet,
welche bevorzugt aus Metall, insbesondere Stahl be-
steht. Die Längsachse der Welle verläuft parallel zur
Längsachse des Gehäuses 2, ist bezüglich dieser je-
doch seitlich versetzt. Das Führungselement 5 ist in ei-
nem Lager 5a an der Oberseite des Gehäuses 2 geführt.
Der im Innenraum des Gehäuses 2 verlaufende untere
Teil des Führungselements 5 ist über ein Getriebe 6 an
den Elektromotor gekoppelt. Mittels des Getriebes 6
wird die Drehbewegung des Elektromotors in eine peri-
odisch oszillierende Bewegung des Führungselements
5 umgesetzt.
[0021] Das obere freie Ende des Führungselements
5, welches über das Gehäuse 2 hervorsteht, bildet ein
Anschlussmittel für einen Massagekopf 7. Der Massa-
gekopf 7 weist im vorliegenden Ausführungsbeispiel ei-
ne zylindrische Form auf. Die Symmetrieachse des
Massagekopfs 7 verläuft parallel zu den Längsachsen
des Gehäuses 2 und des Führungselements 5.
[0022] Das Anschlussmittel des Massagekopfs 7 ist
in einer Aufnahme 8 an der Unterseite des Massage-
kopfs 7 gelagert. Die Aufnahme 8 besteht aus einer Aus-
nehmung, die an der ebenen Unterseite des Massage-
kopfs 7 ausmündet. Die Längsachse der Ausnehmung
verläuft parallel zur Symmetrieachse des Massage-
kopfs 7. Dabei liegt die Aufnahme 8 in einem vorgege-
benen Abstand ∆x zur Symmetrieachse. Durch diese
Exzentrizität der Aufnahme 8 wird die oszillierende Be-
wegung des Führungselements 5 in eine periodische
Massagebewegung des Massagekopfs 7 quer zu des-
sen Symmetrieachse umgesetzt. Die Maximalamplitu-
de der vom Massagekopf 7 ausgeübten Massagebewe-
gung ist dabei durch die Exzentrizität ∆x der Position
der Aufnahme 8 sowie den Durchmesser des Massage-
kopfs 7 vorgegeben. Dabei ist die Maximalamplitude der
Massagebewegung umso größer je größer die Exzen-
trität bzw. der Durchmesser des Massagekopfs 7 ist.
[0023] Zur Montage des Massagekopfs 7 wird das
Führungselement 5 mit dem Anschlussmittel in die Auf-
nahme 8 in der Unterseite des Massagekopfs 7 einge-
steckt. Die das Führungselement 5 bildende Welle weist
einen kreisförmigen Querschnitt auf. Im einfachsten Fall
weist das von dem Ende der Welle gebildete Anschlus-
selement denselben kreisförmigen Querschnitt auf. In
diesem Fall ist die Aufnahme 8 des Massagekopfs 7
derart ausgebildet, dass die mit dem Anschlussmittel ei-
ne formschlüssige und bevorzugt eine reibschlüssige
Verbindung bildet. Alternativ können an dem An-
schlussmittel und/oder in der Aufnahme 8 Rastmittel
vorgesehen sein, mittels derer das Anschlussmittel in
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der Aufnahme 8 fixiert wird. Weiterhin kann die Welle
am oberen Ende abgefast sein, so dass das An-
schlussmittel einen nicht rotationssymmetrischen Quer-
schnitt aufweist. Die Aufnahme 8 weist dann einen ent-
sprechend ausgeformten Querschnitt auf.
[0024] Der Massagekopf 7 besteht im vorliegenden
Fall aus einem Kunststoffspritzteil. Generell kann der
Massagekopf 7 auch aus Gummi, Metall oder aus meh-
reren der vorgenanten Materialien bestehen. Dabei wird
das Material des Massagekopfs 7 an die jeweilige Ap-
plikation der Massage angepasst. Beispielsweise kön-
nen für schonende Massagen weiche Materialien wie
zum Beispiel Gummi verwendet werden. Für therapeu-
tische Zwecke eignen sich besonders metallische Mas-
sageköpfe 7, insbesondere Massageköpfe 7 aus Kupfer
oder Silber.
[0025] Auch die Oberflächenstruktur des Massage-
kopfs 7 kann an die jeweilige Applikation angepasst
sein. Im vorliegenden Fall weist der Massagekopf 7 eine
glatte Mantelfläche auf. Alternativ kann die Mantelstruk-
tur auch Strukturierungen wie zum Beispiel Rippen oder
dergleichen aufweisen.
[0026] Schließlich kann auch die Größe und Geome-
trie des Massagekopfs 7 an die jeweilige Applikation an-
gepasst sein. Insbesondere kann auch die Exzentrizität
der Aufnahme 8 und damit die Maximalamplitude der
Massagebewegungen an die jeweilige Applikation an-
gepasst sein.
[0027] Besonders vorteilhaft sind für ein Handgerät 1,
wie es in Figur 1 dargestellt ist, in einem Bausatz meh-
rere unterschiedliche Massageköpfe 7 vorgesehen
sind.
Das so gebildete modulare System erlaubt eine einfa-
che und schnelle Anpassung des Handgeräts 1 an un-
terschiedliche Applikationen.
[0028] Die Figuren 2a und 2b zeigen zwei weitere Va-
rianten von Massageköpfen 7, die als Bestandteil eines
Bausatzes für das Handgerät 1 gemäß Figur 1 einsetz-
bar sind. Analog zu dem in Figur 1 dargestellten zylin-
drischen Massagekopf 7 weisen auch die Massageköp-
fe 7 gemäß den Figuren 2a und 2b einen rotationssym-
metrischen Querschnitt auf. In weiterer Übereinstim-
mung mit dem Massagekopf 7 gemäß Figur 1 weisen
die Massageköpfe 7 gemäß den Figuren 2a und 2b je-
weils eine Aufnahme 8 für das Führungselement 5 des
Handgeräts 1 auf. Dabei sind die Aufnahmen 8 wieder-
um von einer an der Unterseite des Massagekopfs 7
ausmündenden Ausnehmung gebildet. Die Formen der
Ausnehmungen der Massagekopf 7 gemäß den Figuren
2a und 2b entsprechen der Ausnehmung gemäß Figur
1. Diese bilden somit eine universelle Schnittstelle zum
Anschluss an das Führungselement 5 des Handgeräts
1 gemäß Figur 1, so dass diese als Komponenten eines
Bausatzes austauschbar am Handgerät 1 montierbar
sind.
[0029] Die Exzentrizitäten ∆x, die durch die Abstände
der Ausnehmungen zu den Symmetrieachsen der Mas-
sageköpfe 7 definiert sind, können bei den Massage-

köpfen 7 gemäß den Figuren 1, 2a und 2b unterschied-
lich ausgebildet sein. Dasselbe gilt für die Größen, Ma-
terialbeschaffenheiten und Oberflächenstrukturen die-
ser Massageköpfen 7.
[0030] Weiterhin unterscheiden sich die Geometrien
dieser Massageköpfe 7. Der Massagekopf 7 gemäß Fi-
gur 2a weist eine konische Form auf. Der Massagekopf
7 gemäß Figur 2b weist eine im Wesentlichen kugelför-
mige Kontur auf, wobei der Massagekopf 7 an der Un-
terseite abgeflacht ist. Durch die Vorgabe der Außen-
struktur kann die Auflagefläche der Massagekopfs 7 bei
Durchführung einer Massage in geeigneter Weise vari-
iert und an die jeweilige Applikation angepasst werden.
Die in den Figuren 1, 2a und 2b dargestellten Geome-
trien stellen dabei keine abschließende Aufzählung dar.
Vielmehr kann die Kontur des Massagekopfs 7 frei va-
riiert werden.
[0031] Figur 3 zeigt eine weitere Variation eines Mas-
sagekopfs 7, der als weitere Komponente des Bausat-
zes vom Massagekopf 7 für das Handgerät 1 gemäß
Figur 1 einsetzbar ist. In Figur 3 ist die Unterseite des
rotationssymmetrischen, im vorliegenden Fall zylindri-
schen Massagekopfs 7 dargestellt. Im Unterschied zu
den Massageköpfen 7 gemäß den Figuren 1, 2a und 2b
weist der Massagekopf 7 zwei identisch ausgebildete
Aufnahmen 8 auf, in welchen das Führungselement 5
fixiert werden kann. Die Aufnahmen 8 sind wiederum
von Ausnehmungen gebildet, die an der Unterseite des
Massagekopfs 7 ausmünden und entsprechen in ihrer
Form den Aufnahmen 8 der Massageköpfe 7 gemäß
den Figuren 1, 2a und 2b. Die Aufnahmen 8 des Mas-
sagekopfs 7 gemäß Figur 3 liegen in unterschiedlichen
Abständen ∆x1 und ∆x2 zur Symmetrieachse des Mas-
sagekopfes 7. Damit kann durch Einführen des Füh-
rungselements 5 in die erste oder zweite Aufnahme 8
des Massagekopfs 7 die Exzentrizität und damit die Ma-
ximalamplitude der Massagebewegung des Massage-
kopfs 7 variiert werden.
[0032] Bei der Ausführungsform gemäß Figur 3 weist
der Massagekopf 7 zwei diskrete Aufnahmen 8 in unter-
schiedlichen Abständen zur Symmetrieachse auf. Die-
se Ausführungsform kann generell dahingehend erwei-
tert werden, dass der Massagekopf 7 eine Aufnahme 8
aufweist, mittels derer die Exzentrizität der Lagerung
des Führungselements 5 kontinuierlich einstellbar ist.
[0033] Hierzu kann beispielsweise der Massagekopf
7 gemäß Figur 3 dahingehend abgeändert werden,
dass diese eine leistenförmige Aufnahme 8 aufweist.
Ein Massagekopf 7 mit einer derartigen Aufnahme 8 ist
in Figur 4 dargestellt. Diese Aufnahme 8 verläuft in die-
sem Fall in vertikaler Richtung des Massagekopfs 7 und
ist als langgestreckte Ausnehmung ausgebildet, die
wiederum an der Unterseite des Massagekopfs 7 aus-
mündet. Die Breite der leistenförmigen Ausnehmung ist
dabei konstant. An den Innenwänden der Ausnehmung
sind bevorzugt Rastmittel oder dergleichen angeordnet.
Das Führungselement 5 kann nun in beliebigen Positio-
nen der leistenförmigen Aufnahme 8 eingeführt werden.
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Durch die Rastmittel erfolgt dabei eine Lagefixierung
des Führungselements 5 in der Einführposition in der
Aufnahme 8.
[0034] Figur 5 zeigt eine weitere Variante eines Mas-
sagekopfs 7, welcher als weitere Komponente des Bau-
satzes für das Handgerät 1 gemäß Figur 1 einsetzbar
ist. Der Massagekopf 7 gemäß Figur 5 weist im Unter-
schied zu den Ausführungsformen gemäß dem Figuren
1 - 4 einen nicht rotationssymmetrischen Querschnitt
auf. Der Querschnitt des Massagekopfs 7 weist eine
Kontur eines abgerundeten, gleichseitigen Dreiecks auf
und ist damit bezüglich diskreter Drehwinkel von 120°
drehsymmetrisch ausgebildet.
[0035] Generell kann der Querschnitt derartiger Mas-
sageköpfe 7 auch andere Drehsymmetrien aufweisen.
Prinzipiell kann der Massagekopf 7 auch komplett un-
symmetrisch ausgebildet sein. In diesem Fall kann der
Massagekopf 7 insbesondere auch zentrisch am Füh-
rungselement 5 gelagert sein. Wesentlich hierbei ist,
dass die Kontur des Massagekopfes 7 generell derart
ausgebildet ist, dass keine scharfe Kanten an der Au-
ßenfläche des Massagekopfs 7 auftreten.
[0036] Der Massagekopf 7 gemäß Figur 5 weist drei
identisch ausgebildete Aufnahmen 8 für das Führungs-
element 5 auf. Die Aufnahmen 8 sind wiederum von an
der Unterseite des Massagekopfs 7 ausmündenden
Ausnehmungen ausgebildet. Die Aufnahmen 8 sind ent-
sprechend der Drehsymmetrie des Massagekopf 7 in
Winkeln von 120° versetzt zueinander angeordnet. Da-
bei liegen die Aufnahmen 8 in unterschiedlichen Ab-
ständen ∆x1, ∆x2 und ∆x3 zur Symmetrieachse des Mas-
sagekopfs 7. Durch Einführen des Massagekopfs 7 in
die unterschiedlichen Aufnahmen 8 kann durch Variati-
on der Exzentrizität wiederum die Maximalamplitude
der Massagebewegung geändert werden.

Bezugszeichenliste

[0037]

(1) Handgerät
(2) Gehäuse
(2a) Deckel
(3) Antrieb
(4) Spannungsversorgung
(5) Führungselement
(5a) Lager
(6) Getriebe
(7) Massagekopf
(8) Aufnahme

Patentansprüche

1. Handgerät zur Durchführung von Massagen und/
oder zur Erzeugung von mechanischen Stoßwellen
in einem menschlichen oder tierischen Körper mit
einem Antrieb und einer autarken Spannungsver-

sorgung, mit einem Führungselement, welches mit-
tels des Antriebs eine oszillierende Bewegung aus-
führt, und mit einem am Führungselement fixierten
Massagekopf.

2. Handgerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Massagekopf (7) am Führungs-
element (5) exzentrisch fixiert ist.

3. Handgerät nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Antrieb (3) und
die Spannungsversorgung (4) in einem, einen
Handgriff bildenden Gehäuse (2) integriert sind.

4. Handgerät nach einem der Ansprüche 1 - 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Antrieb (3) von
einem Elektromotor gebildet ist und dass die Span-
nungsversorgung (4) von einem Akkumulator oder
einer Batterie gebildet ist.

5. Handgerät nach einem der Ansprüche 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Ende des Füh-
rungselements (5) über das Gehäuse (2) hervor-
steht und ein Anschlussmittel für den Massagekopf
(7) bildet, wobei das Führungselement (5) von einer
Welle gebildet ist.

6. Handgerät nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass am oberen Rand des Gehäuses (2)
ein Lager (5a) vorgesehen ist, in welchem das Füh-
rungselement (5) geführt ist.

7. Handgerät nach einem der Ansprüche 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das Führungselement (5)
über ein Getriebe (6) an den Antrieb (3) gekoppelt
ist, mittels dessen dem Führungselement (5) die os-
zillierende Bewegung aufgeprägt wird, wobei die
Längsachse der das Führungselement (5) bilden-
den Welle parallel zur Längsachse des Gehäuses
(2) verläuft.

8. Handgerät nach einem der Ansprüche 1 - 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Massagekopf (7)
wenigstens eine Aufnahme (8) aufweist, in welche
das Führungselement (5) einführbar ist.

9. Handgerät nach einem der Ansprüche 2 - 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Massagekopf (7)
mehrere, in unterschiedlichen Abständen zum Zen-
trum des Massagekopfs (7) angeordnete Aufnah-
men (8) aufweist, in welche das Führungselement
(5) einführbar ist.

10. Handgerät nach einem der Ansprüche 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Anschlussmittel
des Führungselements (5) in die oder eine Aufnah-
me (8) einsteckbar ist.
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11. Handgerät nach einem der Ansprüche 1 - 10, da-
durch gekennzeichnet, dass der Massagekopf (7)
aus Kunststoff, Gummi und/oder Metall besteht.

12. Handgerät nach einem der Ansprüche 1 - 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Massagekopf (7)
einen rotationssymmetrischen oder einen bezüg-
lich diskreter Drehwinkel drehsymmetrischen Quer-
schnitt aufweist, wobei die Drehsymmetrieachse
des Massagekopfs (7) parallel in Abstand zur
Längsachse des Führungselements (5) verläuft.

13. Handgerät nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Massagekopf (7) eine zylindri-
sche oder konische Form oder eine Kugelform auf-
weist, oder dass der Massagekopf in seinem Zen-
trum eine Auswölbung aufweist.

14. Massagekopf nach einem der Ansprüche 1 - 13, mit
einer Schnittstelle zum Aufsetzen auf einen Grund-
körper eines Handgeräts, in welchem ein Antrieb
(3) und eine Spannungsversorgung (4) integriert
sind.

15. Massagekopf nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Handgerät (1) von einer
elektrischen Zahnbürste gebildet ist.

16. Massagekopf nach einem der Ansprüche 13 oder
14, gekennzeichnet durch deren Mehrfachanord-
nung zur Ausbildung eines Bausatzes.
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